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Merkblatt über ecuadorianische Visa- und Einwanderungsbestimmungen 

(Angaben ohne Gewähr;  bitte erfragen Sie die aktuellen Bestimmungen bei der nächsten ecuadoriani-
schen Auslandsvertretung oder bei den unten genannten Adressen) 

 

• Deutsche Besucher benötigen kein Visum und auch keinen Impfnachweis, um nach 
Ecuador einzureisen. 

• Die ecuadorianischen Einwanderungsgesetze erlauben es den meisten ausländischen 
Besuchern, bis zu 90 Tage pro Jahr in Ecuador zu verweilen. Dies gilt für jede Einrei-
sestelle Ecuadors. Für eine weitere Einreise nach Verbrauch der 90 Tage muss vorab 
ein Visum beantragt werden. 

• Die offiziellen Grenzstellen Ecuadors sind: Rumichaca (im Norden), Huaquillas (im 
Süden), Loja (im Süden), La Balsa (im Osten) und Nuevo Rocafuerte (im Osten). 

• Wenn Sie unerlaubt länger als 90 Tage im Land geblieben sind, wird Ihnen beim 
nächsten Besuch Ecuadors innerhalb von neun Monaten die Einreise verweigert und 
Ihr Name wird im Einwanderungsregister gespeichert.  

• Nach den neuen Einwanderungsbestimmungen darf die ecuadorianische Polizei jeder-
zeit Ihre Pässe und weitere Dokumente überprüfen. Wenn Sie Ihr Visum überschritten 
haben, werden Sie in eine Herberge in der Altstadt gebracht und es beginnt der Ab-
schiebeprozess.  

• Die ecuadorianische Regierung übernimmt keinerlei Kosten, die bei einer Abschie-
bung anfallen. Wenn Sie gegen das Einwanderungsgesetz verstoßen haben, müssen 
Sie die Rückführung nach Deutschland selbst zahlen. 

• Wenn Ihr 90-Tage-Visum kurz vor dem Ablauf steht, können Sie bei der Migrations-
polizei Ecuadors eine Visumsverlängerung von 48 Stunden beantragen. 

• Wenn Sie sich bereits in Ecuador befinden und Sie möchten Ihren Aufenthalt verlän-
gern, dann müssen Sie ein neues Visum beantragen (Visa 12-IX). Bitte kontaktieren 
Sie hierzu das ecuadorianische Außenministerium, bevor Ihr Visum abläuft. Die For-
mulare und Bedingungen zur Beantragung entnehmen Sie der Internetseite des ecua-
dorianischen Außenministeriums (s.u.). 

• Wenn Ihr Pass aus irgendeinem Grund keinen Einreisestempel enthält ( falls Busfah-
rer von internationalen Busunternehmen an der Grenze nicht anhalten oder der Rei-
sende beim Grenzübertritt geschlafen hat), sollten Sie einen Nachweis über den 
Grenzübertritt behalten (Bustickets oder eine Bescheinigung des Busunternehmens), 
da sonst Probleme mit den Einwanderungsbehörden auftreten können. Bitte wenden 
Sie sich dann an die nächste Einwanderungsbehörde, um den Einreisestempel nach-
tragen zu lassen.  

• Visa zur Arbeit, Voluntariate, Studium oder Forschung sollten bei einem ecuadoriani-
schen Konsulat beantragt werden, bevor Sie nach Ecuador einreisen.  

• Wenn Sie bei Ankunft in Ecuador im Besitz eines Visums von über 90 Tagen sind, 
müssen Sie sich bei der Migrationspolizei in Quito, Guayaquil oder Cuenca registrie-
ren lassen, um sich eine „Censo“- Karte ausstellen lassen zu können. Weitere Infor-
mationen und Voraussetzungen finden Sie auf der Internetseite der Migrationspoli-
zei.(s.u.) 
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• Ausländer mit Immigrantenvisum (auf unbestimmte Zeit) oder mit Nichtimmigran-
tenvisum (zeitlich begrenzter Aufenthalt) müssen ihre „Censo“-Karte bei Ausreise aus 
Ecuador den Migrationsbehörden am Flughafen vorzeigen. Diese Karte ist eine zweite 
Identitätskarte, welche auch zur Beantragung des ecuadorianischen Personalausweises 
(„cédula de identidad“) notwendig ist. 

Ausländer, die einen ecuadorianischen Staatsangehörigen in Ecuador heiraten möchten, müs-
sen vorher bei einem ecuadorianischen Konsulat im Heimatland oder in Ecuador in der Vi-
sumsabteilung des ecuadorianischen Außenministeriums ein Nichtimmigrantenvisum bean-
tragen. Für weitere Informationen oder Bestimmungen kontaktieren Sie bitte die folgenden 
lokalen Behörden: 

Migrationspolizei Quito: 
Adresse: Amazonas und República Straße (gegenüber vom Einkaufszentrum „El Jardin“) 
Telefon: +593 (0)2 2257 290 / 2276 226 / 2815 417 (nationale Hauptpolizeistelle) 
Öffnungszeiten: 08:30 bis 12:30 Uhr und 15:00 bis 18:30 Uhr 
Email: jefatura.pichincha@migracion.gov.ec  www.policiaecuador.gov.ec 
 
Außenministerium: 
Adresse: Carrión 10-40 und 10 de Agosto Straße 
Telefon: +593 (0)2 2227 025 
Öffnungszeiten: 09:00 bis 12:00 Uhr (Abgabe von Visaanträgen) 
www.mmrree.gov.ec 
 
Standesamt Quito (Registro Civil): 
Adresse: Naciones Unidas und Amazonas Straße 
Abteilung Eheschließung 
Telefon: +593 (0)2 3814 290 Guayaquil: 04-3802 300 
Öffnungszeiten: 08:00 bis 17:00 Uhr 
www.registrocivil.gov.ec 
 
Dirección General de Extranjeria 
Av. 6 de Diciembre y la Niña 
T : 02-2240-784, mail : extranjeria@mingobierno.gov.ec  www.mingobierno.gov.ec 
 
Jefatura Provincial de Migracion Guayaquil, Av. Las Americas, frente al Terminal Terrestre,. 
Oeffnungszeiten: Mo - Fr von 08:30 - 12:00 und 14:00 - 18:00, keine Telefonnummer 


